
Coronavirus: Bundesrat erklärt die «ausserordentliche Lage» – Wie weiter mit MFT? 

Liebe Verbandsmitglieder 

Der Bundesrat hat gestern Abend die ausserordentliche Lage in der Schweiz ausgesprochen 
und wir möchten euch gerne darüber informieren, was dies für die praktizierenden 
Myofunktionstherapeutinnen und -therapeuten in der Schweiz bedeutet. Die folgenden 
Informationen erfolgen nach unserem aktuellen Wissensstand und ohne Gewähr. 

Gesetzliche Grundlagen 

Am 16. März hat der Schweizerische Bundesrat die Verordnung 2 über Massnahmen zur 
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) (COVID-19-Verordnung 2), Änderung vom 16. März 
2020 in Kraft gesetzt. Sie tritt heute per 17. März 2020 in Kraft. 

Hier sind für in der Praxis Therapierende relevanten Bestimmungen aufgelistet: 

Artikel 6, Absatz 2: 

Öffentlich zugängliche Einrichtungen sind für das Publikum geschlossen, namentlich: 

(...) 

e. Betriebe mit personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt wie Coiffeure, 
Massagen, Tattoo-Studios und Kosmetik. 

Artikel 6 Absatz 3 formuliert dann die Ausnahmen: 

(...) 

m. Gesundheitseinrichtungen wie Spitäler, Kliniken und Arztpraxen sowie Praxen und 
Einrichtungen von Gesundheitsfachpersonen nach Bundesrecht und kantonalem Recht 

Artikel 7 sieht weitere mögliche Ausnahmen vor: 

Die zuständige kantonale Behörde kann Ausnahmen von den Verboten nach den Artikeln 5 
und 6 bewilligen, .... 

An der heutigen im Bundeshaus stattgefundenen Pressekonferenz wurde nun Folgendes 
spezifiziert: 

«Physiotherapeut, Zahnärztin, Akupunkteur 

Praxen und Einrichtungen von Gesundheitsfachpersonen nach Bundesrecht und kantonalem 
Recht können offen bleiben. Als Gesundheitsfachpersonen gelten gemäss Gesetz neben dem 
Pflegefachpersonal die Physio- und Ergotherapeuten, Hebammen und Entbindungspfleger, 
Ernährungsberaterin und Ernährungsberater, die Optometristen und Osteopathen. 



Nach kantonalem Recht gelten zusätzlich als Gesundheitsfachpersonen die Akupunkteure, 
Augenoptiker, Dentalhygieniker, Psychotherapeuten, Heilpraktiker, Homöopathen, 
Podologen und Therapeuten der traditionellen chinesischen Medizin (TCM). 

Die Gesundheitseinrichtungen sind allerdings dazu verpflichtet, unnötige oder nicht 
dringliche Eingriffe und Behandlungen, die verschoben werden können, auszulassen. Als 
nötig und nicht aufschiebbar gelten alle ärztlich verordneten Behandlungen und Therapien, 
wie eine ärztlich verordnete Physiotherapie.» (zitiert aus: bazonline.ch) 

Wir denken, dass die Vorgaben klar sind: Die Myofunktionstherapie direkt an Patientinnen 
und Patienten ist bis am 19. April einzustellen. Damit tragen wir dazu bei, die 
Ansteckungsrate zu minimieren, und so das schweizerische Gesundheitssystem und die 
Risikogruppen zu schützen.  
 
Wir sind uns bewusst, dass für viele die vorübergehenden Praxisschliessungen zu finanziellen 
Engpässen führen können und möchten euch animieren, bei den entsprechenden 
kantonalen Ämtern (Amt für Arbeit und Wirtschaft, Ausgleichskasse, ...) vorstellig zu werden 
und eure Ausfälle geltend zu machen. Der Bundesrat hat immer wieder betont, dass sie 
Unternehmen wirtschaftlich entschädigen wollen. Zum jetzigen Zeitpunkt scheinen die 
Details noch nicht ausgearbeitet zu sein. Aber wir legen euch ans Herz die jeweiligen Stellen 
an euren Wohnorten zu kontaktieren. 
 
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern viel Zuversicht für die kommenden Wochen und 
bleibt gesund! 
 
Euer Berufsverband FKSC-MFT 

https://www.bazonline.ch/schweiz/standard/schweiz-im-lockdown-bund-praezisiert-massnahmen/story/25206914

